
108 Preußen ein weltliches Herzogthum; Brandenburgs Mitbelehnung in Preußen.

Als nun der vierjährige Waffenstillstand mit Polen vorüber war, bot
König Sigismund selbst zu einer solchen Umänderung die Hand; er erklärte
sich bereit, wenn Albrecht ihm den Lehenseid leisten wollte, nicht nur ihn,
sondern auch seine Brüder und deren Erben mit Preußen als einem welt¬
lichen Herzogthum zu belehnen. Albrecht fand natürlich bei den Ordens¬
rittern heftiges Widerstreben gegen diese Neuerung; aber ungeachtet aller
Einwendungen wurde zu Krakau (1525) ein Vertrag abgeschlossen, in wel¬
chem festgesetzt wurde, der König solle alle in der Urkunde bezeichneten Länder
dem Markgrafen, als einem Herzog in Preußen leihen, dieser als be¬
lehnter Fürst der Krone Polen als natürlichem Erbherrn schwören, seine Brü¬
der mitbelehnt sein und erst nach dem Aussterben ihres Mannesstammes das
Land an Polen fallen. Der Orden mußte sich dazu verstehen, seine Zustim¬
mung zu diesem Vertrage zu geben, worauf König Sigismund den Herzog
Albrecht nebst seinen Brüdern durch ein Panier mit einem schwarzen Adler
feierlich belehnte, Albrecht aber dem Könige den Lehenseid schwor.

Sowie Albrecht nach Preußen kam, huldigten ihm die Stände freudig
als erblichem Fürsten: der Bischof von Samland, ein eifriger Beförderer der
Reformation, übergab ihm öffentlich alle zu dem Hochstifte gehörigen Güter,
und seinem Beispiele folgten Andere bald nach. Der Ritterorden war
nun in Preußen zu Grabe gegangen, die meisten Ritter verheira-
theten sich und nahmen Ehrenstellen und Landgüter als willkommene Ent¬
schädigung an, die wenigen Widerstrebenden vermochten Nichts gegen die
herzogliche Gewalt. Zwar erklärte sich der Papst, wie zu erwarten war, mit
der größten Entschiedenheit gegen diese Vorgänge, und auch der Kaiser sprach
die Acht gegen Herzog Albrecht aus; aber dieser ließ sich dadurch nicht be¬
irren und fühlte sich durch die Entfernung vom Reiche sowie durch den Schutz
Polens gesichert. Die Reformation nahm überdies in Preußen immer mehr
überhand, und man durfte um so weniger wagen, den Herzog ernstlich anzu¬
tasten: er blieb bis zu seinem Tode im ungestörten Besitze der Herzogsgewalt,
obwohl seine Schwäche und die Begünstigung ausländischer Beamten ihn in
manuichfache Streitigkeiten mit den Ständen verwickelten.

Mitbelehnung der brandenburgischeu Fürsten in Preußen (1569),
Als Albrecht seinem Ende nahete, waren von der fränkischen Linie der Hohen-
zollern, welche mit ihm zunächst die Belehnung in Preußen erhalten hatte,
nur noch zwei Fürsten übrig, nämlich sein Bruder Markgraf Georg Friedrich
und sein Sohn Albrecht Friedrich. Dies wurde für den Kurfürsten Joachim II.
Veranlassung, sein Augenmerk aus das junge preußische Herzogthum zurichten
und zu versuchen, ob er dasselbe nicht an seine brandenburgische Fürsten¬
linie bringen könnte. Schon früher hatte er, wiewohl vergebliche Bemühungen
gemacht, um die Anwartschaft auf diesen so ansehnlichen Ländererwerb zu er¬
langen. Der Kanzler Diestelmeycr war es besonders, der ihn dazu mit drin¬
genden Vorstellungen immer wieder antrieb. Joachim erneuerte denn bei
Herzog Albrecht's Tode die Bitte an Sigismund um Mitbelehnung in Preu¬
ßen; um fein Gesuch kräftiger unterstützen zu können, schickte er einen Ge¬
sandten zum Reichstage nach Lublin, wo der junge Albrecht Friedrich die Be¬
lehnung von Sigismund erhalten sollte. Er sparte weder Vorstellungen, noch
Geld, um sich die polnischen und preußischen Stände geneigt zu machen. Den


